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Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Abkommen zwischen der 
Europäischen Union und den Vereinigten Staaten über Wein

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des am 14. September 2005 zwischen der Europäischen Union und den 
Vereinigten Staaten geschlossenen Abkommens über den Handel mit Wein,

– unter Hinweis auf die laufenden Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation, 
insbesondere über das Kapitel Landwirtschaft,

– gestützt auf Artikel 103 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass ungeachtet der Tatsache, dass die Winzer mit Blick auf die Qualität 
Anstrengungen unternommen haben, beträchtliche Mengen bisher nicht abgesetzt werden 
konnten,

B. in der Erwägung, dass der Weinsektor auf wirtschaftlicher Ebene in den Mitgliedstaaten 
der EU von großer Bedeutung für die direkte und indirekte Beschäftigung ist,

C. in der Erwägung, dass die Einfuhren von Wein in die EU weiterhin zunehmen und zur 
Entstehung einer Krisensituation in Weinregionen beitragen und dass häufig falsche 
Bezeichnungen eine starke Konkurrenz für die korrekten Bezeichnungen darstellen,

D. in der Erwägung, dass die Kommission eine Reform der gemeinsamen Marktorganisation 
für Wein im Laufe des Jahres 2006 erwägt,

E. in der Erwägung, dass die Vereinigten Staaten berechtigt sind, unter bestimmten 
Bedingungen in der EU verwendete traditionelle Begriffe und die geografischen Angaben 
zu benutzen,

1. bedauert, dass dieses Abkommen die laufenden Verhandlungen im Rahmen der WTO 
stärker berücksichtigt als die Interessen der Weinbauern in den Mitgliedstaaten;

2. ist der Auffassung, dass bei diesem ersten Abkommen die Kommission, indem sie die von 
den USA auferlegten Bedingungen ohne echte Gegenleistungen akzeptierte, die Interessen 
weniger Exporteure zum Nachteil der großen Mehrheit der europäischen Weinbauern 
vertreten hat;

3. verweist auf die Auswirkungen, die das neue Abkommen für die Politik der Europäischen 
Union im Bereich des Weinhandels haben könnte, und die Folgen, die sich daraus für die 
traditionellen Erzeugungsmodelle, auf denen die Anerkennung der gemeinschaftlichen 
Qualitätspolitik beruht, ergeben könnten;

4. hält es für notwendig, spätestens innerhalb der im bilateralen Abkommen genannten Frist 
von zwei Jahren einen endgültigen Kompromiss zu unterzeichnen, um ein für alle Mal die 
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illegale Verwendung der durch die Gemeinschaftsgesetzgebung geschützten 
gemeinschaftsrechtlichen Bezeichnungen in den Vereinigten Staaten zu unterbinden, da 
diese von besonderem Wert für den europäischen Weinsektor sind;

5. bittet die Europäische Kommission eindringlich, auf internationaler Ebene stattfindende 
Verhandlungen über eine verbindliche Definition von Wein, die die Entwicklung 
bestimmter önologischer Praktiken bremst, zu fördern, um die in der Europäischen Union 
mit Blick auf die Qualität unternommenen Anstrengungen zu schützen und einen 
unlauteren Wettbewerb zum Nachteil der Erzeuger in der Gemeinschaft sowie 
Marktungleichgewichte zu vermeiden;

6. fordert die Kommission und die Regierungen der Mitgliedstaaten auf, dieses Abkommen, 
das der Erzeugung und der Qualität des europäischen Weins schaden wird, nicht zu 
akzeptieren;

7. fordert die Kommission auf, sich nicht auf bilaterale Abkommen mit den Vereinigten 
Staaten, wie wichtig diese auch sein mögen, zu beschränken, sondern die Initiative für 
Verhandlungen auf internationaler Ebene zu ergreifen, um so die Qualität des Weins und 
die önologischen Verfahren zu schützen;

8. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und den Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


